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KV-Verhandlungen Elektro- und Elektronikindustrie 2003
ARBEITER

Protokoll zum Lohnabschluss

Zwischen dem Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und der Gewerkschaft Metall-Textil wird nachstehende Vereinbarung geschlossen:

1. Die Istlöhne werden ab 1.11.2003 um 2,5 % erhöht. Zur Istlohnerhöhung wird noch die Möglichkeit der Vereinbarung einer Verteilungsoption durch Betriebsvereinbarung vorgesehen. In diesem Fall ist die Lohnsumme um 2,9 % zu erhöhen. Die Erhöhung der individuellen Löhne kann unterschiedlich festgelegt werden, muss aber mindestens 2,3 % betragen (siehe Beilage 1b).


2. Die Mindestlöhne werden ab 1.5.2004 im Zuge der Einführung des „Einheitlichen Entlohnungssystems für Arbeiter und Angestellte“ (EES) neu geregelt (siehe Beilage 1a). Für die Aufstockung der Istlöhne der Arbeitnehmer im Zeitlohn, Akkordlohn und mit akkordähnlicher Prämie auf die neuen Mindestlöhne gilt das Übergangsrecht des EES.



3. Erhöhung der kollektivvertraglichen Zulagen um durchschnittlich 2,6 % ab 1.11.2003 (siehe Beilage 1a).

Die innerbetrieblichen Zulagen (Anhang II, Punkt 5) werden um 2,5 % ab 1.11.2003 erhöht (siehe Beilage 1b).


Die Zusatzvereinbarung zu Zulagen im Bereich der Elektroindustrie wird gleichfalls im Sinne einer Erhöhung um 2,6 % ab 1.11.2003 angepasst (siehe Beilage 1c).

4. Regelungen zum Rahmenrecht (siehe Beilage 2).



5. Protokollanmerkung: Sondierung kollektivvertraglicher Vorruhestandsmodelle: Vor dem Hintergrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen über die Alterspension vereinbaren die Kollektivvertragsparteien, die daraus entstehenden Fragen für die ArbeitnehmerInnen und Unternehmen zu beleuchten und wenn möglich entsprechende kollektivvertragliche Modelle zu erarbeiten.



6. Dieser Kollektivvertrag tritt mit Wirkung ab 1.11.2003 in Kraft. Die Kollektivvertragsparteien kommen überein, die nächsten Verhandlungen so zu führen, dass die dann vereinbarten Ergebnisse mit 1.5.2005 in Kraft treten.


7. Diese Vereinbarung gilt vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Gremien zum „Einheitlichen Entlohnungssystem für Arbeiter und Angestellte“.
Wien, am 28.10.2003

Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Obmann:
Geschäftsführer:

Gen.Dir. Dipl.-Ing. Albert Hochleitner
Dr. Lothar Roitner
Obmann-Stellvertreter:

Mag. Georg Kapsch

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Gewerkschaft Metall-Textil

Vorsitzender:
Zentralsekretär

Rudolf Nürnberger
Karl Haas

Beilage 1a
KOLLEKTIVVERTRAGSVERHANDLUNGEN 
ELEKTRO-/ELEKTRONIKINDUSTRIE 2003

LOHNABSCHLUSS
1. Die kollektivvertraglichen Mindestlöhne im „Einheitlichen Entlohnungssystem für Arbeiter und Angestellte“ (EES) betragen ab 1.5.2004.
	
	Grundstufe
	nach 2

Jahren
	nach 4

Jahren
	nach 7 Jahren
	nach 10 Jahren
	Vorrückungswerte

	
	
	
	
	
	
	2, 4 J
	7, 10 J

	A
	1.246,84
	
	
	
	
	
	

	B
	1.266,56
	1.291,89
	1.317,22
	1.329,89
	1.342,55
	25,33
	12,67

	C
	1.390,14
	1.431,84
	1.473,55
	1.494,40
	1.515,26
	41,71
	20,85

	D
	1.484,82
	1.529,37
	1.573,91
	1.596,19
	1.618,46
	44,55
	22,27

	E
	1.703,14
	1.771,27
	1.839,39
	1.873,46
	1.907,52
	68,13
	34,06

	F
	1.920,15
	1.996,96
	2.073,76
	2.112,16
	2.150,57
	76,81
	38,40

	G
	2.212,55
	2.301,05
	2.389,55
	2.433,81
	2.478,06
	88,50
	44,25

	H
	2.433,99
	2.531,35
	2.628,70
	2.677,38
	2.726,06
	97,36
	48,68

	I
	2.978,12
	3.097,25
	3.216,38
	3.275,94
	3.335,51
	119,13
	59,56

	J
	3.276,03
	3.407,07
	3.538,11
	3.603,63
	3.669,15
	131,04
	65,52

	
	Grundstufe
	nach 2 J
	nach 4 J
	nach 7 J
	nach 10 J
	2 J
	4, 7, 10 J

	K
	4.330,99
	4.504,23
	4.590,85
	4.677,47
	4.764,09
	173,24
	86,62


Bis 30.4.2004 gilt die bisherige Lohntabelle.

2. Erhöhung der Istlöhne ab 1.11.2003 um 2,5 %.
3. Erhöhung der kollektivvertraglichen Zulagen und der Aufwandsentschädigung ab 1.11.2003

	Zulage
	Abschnitt
	Betrag (€)

	SEG-Zulage 
	XIV/1-3
	0,389

	Nachtarbeitszulage 
	XIV/5
	1,590

	Schichtzulage (2. Schicht)
	XIV/6
	0,341

	Schichtzulage (3. Schicht)
	XIV/6
	1,590

	Montagezulage 
	XIV/7
	0,600

	Aufwandsentschädigung
	VIII/2 Abs. 1
	11,93

	
	VIII/2 Abs. 3 
	7,30

	
	VIII/3
	19,68

	
	VIII/4
	39,36

	Nächtigungsgeld
	VIII/8
	13,27


4. Lehrlingsentschädigung
Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt ab 1.11.2003 im 

	Lehrjahr
	I
	II

	1. Lehrjahr
	430,90
	572,58

	2. Lehrjahr
	572,58
	774,30

	3. Lehrjahr
	774,30
	954,82

	4. Lehrjahr
	1.047,83
	1.109,83


Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach bestandener Reifeprüfung begonnen hat.

Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt ab 1.11.2003 bei

a) Vorlehre (§ 8b BAG in der bis 31.8.2003 geltenden Fassung)

1. Jahr Vorlehre
430,90
2. Jahr Vorlehre
501,74
b) integrativer Berufsausbildung (§ 8b BAG in der ab 1.9.2003 geltenden Fassung):

	Lehrjahr
	Verlängerung um
	Teilqualifizierung

	
	1 Lehrjahr
	2 Lehrjahre
	

	1. Lehrjahr
	430,90
	430,90
	430,90

	2. Lehrjahr
	532,46
	490,50
	478,13

	3. Lehrjahr
	657,43
	572,58
	525,35

	4. Lehrjahr
	810,12
	742,28
	

	5. Lehrjahr
	1.047,83
	845,94
	

	6. Lehrjahr
	
	1.047,83
	


Beilage 1b
ANHANG II

VEREINBARUNG ÜBER DIE ERHÖHUNG DER MONATSLÖHNE, AKKORD-, PRÄMIENVERDIENSTE UND ZULAGEN

ArbeitnehmerInnen in Zeitlohn

1.  Die tatsächlichen Monatslöhne der in den Betrieben beschäftigten Arbeitnehmer​Innen, ausgenommen die gewerblichen Lehrlinge, werden mit 1.11.2003 um 2,5 % erhöht. Überstundenpauschalien sind um den gleichen Prozentsatz zu erhöhen.

Im Akkord beschäftigte ArbeitnehmerInnen

2.
a)
Die betrieblichen Akkordrichtsätze sind mit 1.11.2003 um 2,5 % zu erhöhen.

b) Liegen die danach ermittelten Lohngruppenakkorddurchschnittsverdienste nicht 30 % über dem jeweiligen Mindestlohn, so sind die Akkordrichtsätze neuerlich zu erhöhen.

c) Die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Vereinbarung in den Betrieben geltenden 13-Wochen-Durchschnittsverdienste sind im selben Ausmaß wie die Akkordrichtsätze der entsprechenden Lohngruppen zu erhöhen.

In Prämienentlohnung beschäftigte ArbeitnehmerInnen

3.
Bei Arbeitnehmern im Sinne des Abschnittes XIII (Prämienarbeit) ist wie folgt vorzugehen:


a)
Der Grundlohn des Arbeitnehmers ist mit 1.11.2003 um 2,5 % zu erhöhen.

b)
Ist die Prämie in einem Prozentwert des Grundlohnes festgelegt, so ist die Prämie unter Beibehaltung des bisherigen Prozentwertes in Hinkunft vom neuen Grundlohn zu berechnen.

c) Die in fixen Beträgen festgelegten Prämiensätze sind ab 1.11.2003 um 2,5 % zu erhöhen.

Verteilungsoption

4.
Anstelle des in den Punkten 1 bis 3 genannten Prozentsatzes kann durch Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat (Betriebsvereinbarung nach ArbVG) eine Erhöhung der Lohnsumme um 2,9 % vereinbart werden, wobei 0,6 % der Lohnsumme zur innerbetrieblichen Verteilung (Istlohnerhöhung) verwendet werden kann. Die Istlohnerhöhung gemäß den Punkten 1 bis 3 darf jedoch 2,3 % nicht unterschreiten. Ab 1.11.2003 ist jedenfalls die Erhöhung von 2,3 % auszubezahlen. Die Entgeltdifferenz auf Grund der Betriebsvereinbarung oder gemäß Punkt 1 bis 3 ist rückwirkend ab 1.11.2003 zu berechnen und mit der Dezemberabrechnung auszubezahlen.


Die Lohnsumme ist auf Grundlage des Monats Oktober, bei Leistungslöhnen (Akkord, Prämie udgl.) des Durchschnittes der Monate August bis einschließlich Oktober und auf Basis der Berechnungsgrundlagen für die Erhöhung gemäß den Punkten 1 bis 3 zu berechnen.


Die Betriebsvereinbarung hat entweder allgemein oder im Einzelnen die Anspruchsberechtigten anzuführen, die Art und Weise der Verteilung zu bezeichnen und die Überprüfbarkeit sicherzustellen. 


Sie kann rechtswirksam nur bis 16.1.2004 und mit Wirkung vom 1.11.2003 abgeschlossen werden. 


Die Verteilungsoption soll zur Verbesserung der Lohnstruktur beitragen. Insbesondere niedrige und einvernehmlich als zu niedrig angesehene Löhne sollen stärker berücksichtigt werden. Dieser Umstand kann sich sowohl aus der Lohnhöhe als auch aus dem Verhältnis Lohnhöhe zu erbrachter Leistung bzw. zur Qualifikation ergeben. Es sind auch Aspekte der Kaufkraft zu berücksichtigen.

Zulagen

5.
Zulagen, soweit diese im Kollektivvertrag namentlich angeführt sind, werden um 2,5 % erhöht.

Nach durchgeführter Erhöhung ist zu prüfen, ob die kollektivvertraglichen Mindestbeträge erreicht werden. Ist das nicht der Fall, ist auf diese nachzuziehen. 

Beilage 1c
ANHANG X

VEREINBARUNG betreffend SEG-Zulagen

Abgeschlossen zwischen dem Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Metall-Textil.

Der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und der Österreichische Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft Metall-Textil vereinbaren, den Firmen und deren Betriebsräte zu empfehlen,

· die in den bestehenden Betriebsvereinbarungen enthaltenen Zulagen des Abschnittes I mit Wirkung vom 1.11.2003 auf die in diesem Abschnitt vereinbarten Beträge zu erhöhen bzw.

· die Bestimmungen des Abschnittes I, soweit sie ihrem Wesen nach für die Firmen in Betracht kommen, in Betriebsvereinbarungen aufzunehmen, die mit Wirkung vom 1.11.2003 neu abgeschlossen werden.

I.

1. Schmutzzulage

(laut Kollektivvertrag Abschnitt XIV/1 mit mindestens € 0,389)

2. Erschwerniszulage

(laut Kollektivvertrag Abschnitt XIV/2 mit mindestens € 0,389)
2.1 Seehöhenzulage

Diese Zulage beträgt ab einer Seehöhe 

von 1.600 m 
€ 0,989 pro Stunde.

2.2 Prosekturenzulage

Diese Zulage gebührt bei im Betrieb stehenden Prosekturen, Bestattungshallen und Verbrennungsstätten. 

Die Zulage beträgt 
€ 1,240 pro Stunde.

Bei der Errichtung bzw. bei im Bau befindlichen Anlagen ist keine Prosekturenzulage zu entrichten.

2.3 Grubenzulage

In Gruben und Kavernen sowie bei U-Bahnbau unter Tag gebührt bei Arbeiten in Röhren und bei im Bau befindlichen und außerhalb von Stationen durchgeführten Tätigkeiten eine Grubenzulage;

diese beträgt 
€ 0,836 pro Stunde.

Nach Fertigstellung einer U-Bahn fällt bei Arbeiten in Stationen oder Nebenräumen sowie auf öffentlich zugänglichen Flächen und in Betriebsräumen keine Grubenzulage an.

3. Gefahrenzulage

(laut Kollektivvertrag Abschnitt XIV/3 mindestens € 0,389)

3.1 Zulage für Arbeiten in gefährlicher Höhe

Diese Zulage gebührt für Arbeiten auf Gerüsten, Leitern, auf schwebenden Montagebühnen, auf Freileitungsmasten für die Zeit, während der sich der Arbeitnehmer in dieser Lage befindet und beträgt bei allen Arbeiten mit einer Standhöhe (Höhe über begehbarem Boden):

von   6 – 15 m
€ 0,463 pro Stunde,

von 15 – 40 m
€ 1,554 pro Stunde,

von 40 – 70 m
€ 2,331 pro Stunde,

über        70 m
€ 3,062 pro Stunde.

3.2 Zulage für Arbeiten an Fahrleitungs- und Signalanlagen

Für Arbeiten an Fahrleitungs- und Signalanlagen im Gleis- bzw. Straßenbereich, wo unter Spannung gearbeitet wird, und bei Arbeiten an bereits fertig gestellten Anlagen gebührt bis zu einer Standhöhe von 

15 m eine Zulage von 
 € 0,581 pro Stunde.

Bei Neutrassierungen und an Plätzen, die noch nicht dem öffentlichen Verkehr übergeben wurden bzw. bei Arbeiten an noch nicht im Betrieb befindlichen Anlagen ist diese Zulage nicht zu entrichten, es sei denn, die Neutrassierung usw. erfolgt im Gefahrenbereich einer im Betrieb befindlichen Anlage (insbes. Neutrassierung neben einer bestehenden Strecke).

3.3 Zulage für Arbeiten mit kartuschenbetriebenen Geräten

Für Arbeiten mit Bolzensetzgeräten, die mit Kartuschen betrieben werden, gebührt 

eine Zulage von 
€ 0,389 pro Stunde.

3.4
Zulage für Arbeiten an Einrichtungen für Straßenbeleuchtung und Verkehrsregelung

Für Arbeiten an Straßenbeleuchtungsanlagen, Verkehrssignal- und Hinweiseinrichtungen, Oberleitungen von Straßenbahnen und O-Bussen gebührt eine Zulage 

von 
€ 1,154 pro Stunde.

Sie gebührt nur dann, wenn diese Arbeiten auf Straßen und Plätzen der Bundeshauptstadt und der Landeshauptstädte, sowie auf allen Bundesstraßen, Vorrangstraßen, Autobahnen, Schnell- und Durchzugstraßen, Unterfahrungen, Tunnels, Brücken und im Bereich aller Kreuzungen, ferner auf allen Straßen mit Straßenbahn, O-Bus- oder sonstigem regelmäßigen Linienbetrieb durchgeführt werden. 

Voraussetzung ist jedoch, dass bei Durchführung dieser Arbeiten die Fahrbahn betreten werden muss.

Wird diese Gefahrenzulage gewährt, entfällt die Zulage für Arbeiten in gefährlicher Höhe.

II.

Unabhängig von den Bestimmungen dieses Abschnittes bleibt es weiteren betrieblichen Vereinbarungen vorbehalten, Zulagen im Rahmen des Abschnittes XIV/1-3 des Kollektivvertrages festzulegen.

Grundsätzlich sollen die SEG-Zulagen nur dann gewährt werden, wenn tatsächlich außerordentliche Verschmutzungen oder Erschwernisse entstehen bzw. Gefahren herrschen, die zwangsläufig eine Gefährdung von Leben, Gesundheit oder körperlicher Sicherheit mit sich bringen; dies ist der Fall, wenn die in Abschnitt I. festgelegten Voraussetzungen vorliegen.

Beilage 2

RAHMENRECHT

· Abschnitt V (Betriebszugehörigkeit)

An den ersten Absatz des Punktes 2 wird der Text des bisherigen Punktes 3 angefügt. Punkt 3 lautet neu: 

„Sofern eine Elternkarenz bis längstens zum zweiten Geburtstag des Kindes beansprucht wurde, hat der Arbeitgeber im sechsten oder fünften Monat vor dem Ende der Karenz den in Karenz befindlichen Elternteil schriftlich zu informieren, zu welchem Zeitpunkt die Karenz endet.

Wird diese Verständigung unterlassen und erfolgte kein abfertigungswahrender Austritt, kann der (die) ArbeitnehmerIn bis zu vier Wochen nach einer nachgeholten Verständigung im obigen Sinn die Arbeit antreten (spätestens mit Ablauf des Anspruchs auf Kinderbetreuungsgeld) oder binnen zwei Wochen nach dieser Verständigung den Austritt erklären; in diesem Fall besteht Anspruch auf Abfertigung gemäß § 2 Arbeiter-Abfertigungsgesetz i.V.m. § 23a Abs. 3 und 4 AngG, sofern nicht das BMVG Anwendung findet.“

Die Unterlassung der Dienstleistung zwischen dem Ende der gesetzlichen Karenz und dem Wiederantritt im Sinne der obigen Bestimmung gilt als nicht pflichtwidrig. Es besteht kein Kündigungsschutz über den gesetzlichen Anspruch hinaus.

Diese Regelung gilt für Karenzen, die nach dem 31.5.2004 enden.“

· Abschnitt VI.d (Altersteilzeit) 

Punkt 1 lautet:

„Wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart, Altersteilzeit im Sinne des § 27 AlVG oder § 37 b AMSG (i.d.F. BGBl I 101/2000 bzw. 71/2003) in Anspruch zu nehmen, gelten die nachstehenden Regelungen, solange die genannten Bestimmungen auf laufende Altersteilzeit-Vereinbarungen anzuwenden sind. Die nachstehenden Regelungen gelten nur für ab dem 1.12.2000 abgeschlossene Vereinbarungen oder sofern die Partner früher abgeschlossener Altersteilzeitvereinbarungen dies bis längstens 31.3.2001 vereinbart haben.“

In Punkt 2 lit a wird nach „gebührenden“ eingefügt: „(bei Altersteilzeitbeginn ab 1.1.2004: durchschnittlichen)“.

· Abschnitt IX (Entlohnung)

Punkt 6 (Lehrlingsentschädigung) lautet:

„Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt ab 1.11.2003 im 

	Lehrjahr
	I
	II

	1. Lehrjahr
	430,90
	572,58

	2. Lehrjahr
	572,58
	774,30

	3. Lehrjahr
	774,30
	954,82

	4. Lehrjahr
	1.047,83
	1.109,83


Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach bestandener Reifeprüfung begonnen hat.

Die monatliche Lehrlingsentschädigung beträgt ab 1.11.2003 bei

c) Vorlehre (§ 8b BAG in der bis 31.8.2003 geltenden Fassung)

1. Jahr Vorlehre
430,90

2. Jahr Vorlehre
501,74
d) integrativer Berufsausbildung (§ 8b BAG in der ab 1.9.2003 geltenden Fassung):

	Lehrjahr
	Verlängerung um
	Teilqualifizierung

	
	1 Lehrjahr
	2 Lehrjahre
	

	1. Lehrjahr
	430,90
	430,90
	430,90

	2. Lehrjahr
	532,46
	490,50
	478,13

	3. Lehrjahr
	657,43
	572,58
	525,35

	4. Lehrjahr
	810,12
	742,28
	

	5. Lehrjahr
	1.047,83
	845,94
	

	6. Lehrjahr
	
	1.047,83
	


Bei nachträglicher Verlängerung bleibt die Lehrlingsentschädigung so lange unverändert, bis sich nach der vorstehenden Tabelle Anspruch auf die Lehrlingsentschädigung eines höheren Lehrjahres ergibt. Kollektivvertragliche Erhöhungen der Lehrlingsentschädigung sind jedoch vorzunehmen.
Wird die Vorlehre oder teilqualifizierende Ausbildung (einschließlich der Berufsschule im Sinne der Anforderungen des Berufsausbildungsgesetzes) erfolgreich zurückgelegt, ist sie bei späterer Absolvierung einer Lehrausbildung im gleichen oder einem verwandten Lehrberuf mindestens im Ausmaß des ersten Lehrjahres anzurechnen. Besteht kein Anspruch auf diese Anrechnung, darf die spätere Lehrlingsentschädigung jedenfalls nicht niedriger sein, als die während der Vorlehre oder Teilqualifizierung zuletzt bezahlte.“

In Punkt 7 (Internatskosten) der letzte Satz: „Gleiches gilt für ArbeitnehmerInnen, die eine integrative Berufsausbildung (auch Vorlehre) absolvieren.“

· Abschnitt XIX (Abfertigung)

Nach Punkt 5 eingefügt:

„Wechsel in das System der „Abfertigung neu“
6.
Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Übertritt aus dem Abfertigungsrecht des Arbeiter-Abfertigungsgesetzes in jenes des BMVG (Betriebliches Mitarbeitervorsorgegesetz), ist der Arbeitnehmer berechtigt, innerhalb eines Monats ab Unterzeichnung der Übertrittsvereinbarung ohne Angabe von Gründen von dieser zurückzutreten. Dies gilt nicht, sofern die Übertrittsvereinbarung inhaltlich durch eine Betriebsvereinbarung gemäß § 97 Abs. 1 Z. 26 ArbVG (Festlegung von Rahmenbedingungen für den Übertritt in das Abfertigungsrecht des BMVG) bestimmt ist.“

· Anhang VI

Das Abschlussprotokoll vom 24.10.2000 entfällt.

„Protokoll vom 28.10.2003

Zu Abschnitt VI.d:

Die Kollektivvertragspartner kommen überein, unverzüglich Verhandlungen über eine Neuregelung des Abschnittes VI.d aufzunehmen, wenn die gesetzlichen Regelungen betreffend Altersteilzeit geändert werden sollten.“

„Abfertigung:
Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages, die die Abfertigung betreffen und am 1.7.2002 bestanden haben, gelten für die ArbeitnehmerInnen, die dem BMVG unterliegen, nur, soweit sie für diese ArbeitnehmerInnen durch das BMVG nicht außer Kraft gesetzt wurden. Dies gilt sinngemäß auch für die seither abgeschlossenen Regelungen.“

· Anhang VIII

Nach der gemeinsamen Erklärung zum Frühwarnsystem wird eingefügt:

„Gemeinsame Erklärung der Kollektivvertragspartner zur Aus- und Weiterbildung

Die Kollektivvertragspartner betonen die Wichtigkeit von Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Unternehmen und der ArbeitnehmerInnen. Sie empfehlen, Bildungsinteressen der ArbeitnehmerInnen zu fördern und betrieblich mögliche Rücksicht zu nehmen. Sie heben hervor, dass die diskriminierungsfreie Einbeziehung gerade von Frauen in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ein wichtiges gemeinsames Anliegen ist. Ebenso wichtig ist es, durch rechtzeitige Weiterqualifizierung zur Verbesserung der Beschäftigungsfähigkeit älterer ArbeitnehmerInnen beizutragen.“
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